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In der heimischen Kontroverse 
über die Steuerreform ist in brei

ten Kreisen das Bewußtsein noch 
wenig entwickelt, daß ein Staat mit 
seinem Steuerrecht einen wesentli
chen Kern der Bedingungen fest
legt, unter denen er sich im ökono
mischen Wettbewerb mit anderen 
Staaten behaupten muß. Die Höhe 
und die Verteilung der Abgabenlast 
sowie das Niveau und die Struktur 
der staatlichen Leistungen gehören 
zu den wichtigsten Parametern des 
Standortwettbewerbs um mobile 
Arbeitskräfte und Investoren, Län
der mit einem schlanken Staat und 
mit geringer Subventions- und Um- 
verteilungsintensität können mit 
niedrigen Abgaben um Arbeitskräf
te und Investoren werben, die sich 
zu Hause als Nettozahler ausge
beutet fühlen, also wesentlich mehr 
an Abgaben leisten, als ihnen das 
Leistungsangebot ihres Staates 
wert ist.

Im Zuge der Globalisierung, die 
die Mobilitätsschranken einebnet 
und die Lebensverhältnisse an
gleicht, brauchen diese Nettozahler 
nicht auf eine Korrektur mit den 
Wahlzetteln zu warten, sondern 
können ohne große Einbuße an Le
bensqualität ihren Wohn- und Ar
beitsort wechseln und ohne große 
Einbuße an Sicherheit einen Teil ih
res Vermögens im Ausland anlegen. 
Wer diese Abwanderung als Steuer
flucht brandmarkt, hat ein gestörtes 
Verhältnis zum Recht auf Freizügig
keit. Und wer den Niedrigsteuerlän
dern Steuerdumping vorwirft, ver
steht nichts vom Wettbewerb. Von 
Dumping kann man erst sprechen, 
wenn die betreffenden Staaten Ein
wanderer und auswärtiges Kapital 
günstiger behandeln als die eige
nen Bürger und Investoren.

Das Hochsteuerland muß die 
Abwanderung seiner Nettozahler 
als Ergebnis des Wettbewerbs ak
zeptieren und steht -  sofern das 
Steueraufkommen merklich sinkt -  
vor der Alternative, staatliche Lei
stungen zu kürzen oder die Abga
ben für die verbleibenden Bürger 
und Investoren zu erhöhen. Es ge
riete im zweiten Fall dann aber in 
die Gefahr eines Teufelskreises, da 
dies weitere Abwanderungen nach 
sich ziehen würde. Sinnvoller wäre
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es deshalb, der Abwanderung zu
vor durch Kürzung der staatlichen 
Leistungen zu begegnen oder die 
Nettozahler durch Senkung des 
Grenzsteuersatzes zu Lasten der 
Nettoempfänger zu entlasten. Die 
Nettoempfänger verlieren dadurch 
nichts, was ihnen ohnehin nicht 
verlorengeht, die Gesellschaft Ins
gesamt hat jedoch den Vorteil, daß 
produktive Ressourcen im Land 
verbleiben.

Der Abfluß von Steuern von 
Hochsteuer- in Niedrigsteuerge
biete ist allerdings in der Tat unge
rechtfertigt, wenn Unternehmen ih
re Einkünfte in Inlandsproduktionen 
und Bürger ihr Einkommen im In
land erzielen und es dennoch ver
stehen, sich ihres Beitrages zur Fi
nanzierung der auch von ihnen in 
Anspruch genommenen Staatslei
stungen durch Verlegung der Steu
erbasis in das Ausland zu entzie
hen. So haben multinationale Un
ternehmen die Möglichkeit, durch 
Gestaltung von konzerninternen 
Verrechnungspreisen ihre Gewinne 
im steuergünstigen Ausland anfal
len zu lassen, und private Anleger 
entgehen durch Geldanlage im 
Ausland der Zinsabschlagsteuer 
und durch Nichtdeklarierung der 
ausländischen Zinseinkünfte ihrer 
Steuerpflicht.

So legitim es ist, gegen die Ver
schiebung oder Hinterziehung von

Steuern vorzugehen, so sehr muß 
man sich hüten, die Niedrigsteuer
länder durch den Vorwurf des 
Steuerdumpings zu Schuldigen zu 
stempeln. Ein Land, das darauf ver
zichtet, durch hohe Steuersätze die 
Steuermoral seiner Bürger zu un
tergraben oder sein Steueraufkom
men durch effiziente Kontrollen zu 
sichern, muß sich diesen Vorwurf 
nicht gefallen lassen. Nur wenn 
Niedrigsteuerländer gezielt Tatbe
stände schaffen oder deren Besei
tigung verweigern, um Verlagerun
gen zu induzieren, ist der Vorwurf 
des Steuerdumpings gerechtfer
tigt. Dies ist auch das Feld, auf dem 
die Vereinbarung eines Verhaltens
kodex sinnvoll ist. Ein Steuerdum
ping im strengen Sinne, bei dem 
Ausländer gegenüber Inländern 
begünstigt sind, verstieße ohnehin 
gegen den europäischen Binnen
markt.

Im übrigen ist das Übel auch hier 
am besten an seiner Wurzel zu 
bekämpfen. Die Feststellung, daß 
sich die deutsche Wirtschaft zu Un
recht über die hohe Steuerlast be
klage, weil die effektive Steuerlast 
weit unter den Grenzsteuersätzen 
liegt, ist kein Anlaß zur Entwarnung, 
sondern signalisiert Handlungsbe
darf. Die Differenz zeigt nämlich, 
wie niedrig die Grenzsteuersätze 
sein könnten, wenn die Einkommen 
auch effektiv besteuert würden. Das 
Argument, es sei doch für ein Unter
nehmen gleichgültig, ob eine hohe 
Bemessungsgrundlage mit einem 
niedrigen Steuersatz oder eine 
niedrige Steuerbasis mit einem ho
hen Satz belastet werde, ist in die
sem Zusammenhang zu kurz ge
dacht. Für ein Land kann es nämlich 
nicht gleichgültig sein, ob die Unter
nehmen durch echte Kapitalver
lagerungen verlustreiche Objekte 
im Inland und gewinnträchtige Vor
haben im Ausland realisieren oder 
ob sie im Wege der Steuerarbitrage 
ihre Einkünfte in Verlustphasen im 
Inland und in Gewinnphasen im 
Ausland deklarieren. Die Antwort für 
ein Hochsteuerland im Steuerwett
bewerb muß lauten: erstens Sen
kung der Spitzensteuersätze bei 
Abschaffung von Abzugsmöglich
keiten und zweitens Senkung der 
Kapitalbesteuerung und Erhöhung 
der Konsumbesteuerung.
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